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ASA Informationen  - 16. Juli 2009 

 

Flughafen beim Verwaltungsgerichtshof abgeblitzt. 
 
Die rechtlichen Tricks des Flughafens müssen endlich aufhören! 
 
"Keine aufschiebende Wirkung zuerkannt", so lautet der Beschluss des 
Verwaltungsgerichtshofes. Diese gute Nachricht hat der Umweltanwalt dem ASA heute 
überbracht. Für den ASA eine Erleichterung! 
 
Warum ist dieses Ergebnis für die Salzburger so wichtig? 
Der geplante Flughafenausbau mit allen Erweiterungen sollte nach den Wünschen des 
Flughafens ohne Umweltprüfung über die Bühne gehen. Das Verkehrsministerium (BMVIT) 
hat diese Erweiterung schon 2007 genehmigt, entgegen allen Einwänden. Nur durch den 
Antrag des Umweltanwaltes konnte die Frage der Umweltprüfung (UVP) nochmals 
aufgerollt werden. In einem mehr als 2,5-jährigen Verfahren hat die Umweltanwaltschaft sich 
unermüdlich für eine UVP eingesetzt und hat am Ende alle Schriftsätze des Flughafens 
entkräften können. Ende Februar 2009 hat der Umweltsenat schließlich entschieden, dass 
für den Ausbau des Flughafens eine UVP notwendig ist. 
 
Wortbruch des Flughafens: 
Hat Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Raus nach dieser Entscheidung in den Medien verkündet, 
dass man dieses Ergebnis akzeptieren werde, und dass man sich vor einer UVP nicht zu 
fürchten brauche, so wurde kurz darauf bittere Gewissheit, dass man sich an diese Erklärung 
nicht zu halten gedenkt. Der Flughafen hat gegen diese UVP-Entscheidung eine 
Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof (VwGH) eingebracht. Ein weiterer Beweis, 
dass Zugeständnisse an die AnrainerInnen vom Flughafen nicht eingehalten werden. 
 
Rechtliche Tricks: Um dieser Beschwerde und dem Wortbruch vom "Akzeptieren der 
UVP" noch eins draufzusetzen, hat der Flughafen sogar um eine sogenannte "aufschiebende 
Wirkung" angesucht. Heißt im Klartext: trotz UVP-Bescheid wollte man mit dem Bau der 
Flughafenerweiterungen sofort anfangen.  
 
Frei nach dem Motto: Schaffen wir erst einmal vollendete Tatsachen, können auch 
nachträglich anderslautende Bescheide daran nichts mehr ändern. - Wem diese 
Vorgangsweise nicht ganz unbekannt vorkommt, der sei an den Stadionbau in Klessheim 
erinnert, wo aus einer temporären Aufstockung plötzlich eine dauerhafte Stadionerweiterung 
geworden ist, ohne Genehmigung und ohne Information der Öffentlichkeit (nachzulesen im 
RH-Bericht des Landes). 
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Dieser Vorgangsweise hat der VwGH in seinem neuesten Beschluss nun insofern einen 
Riegel vorgeschoben, als er die vorgebrachten Argumente des Flughafens, man könne 
ohne Ausbaumaßnahmen einen sicheren Flugbetrieb im Winter nicht aufrecht halten, 
schlichtweg abgewiesen hat.  
 
 
Resümee des ASA: 
Mit diesem Beschluss des VwGH ist nun klargestellt, dass der Flughafen sich an der UVP 
nicht mit rechtlichen Tricksereien vorbeidrücken kann. Eine derart gewaltige Erweiterung des 
Flughafens unter dem Vorwand von "Sicherheit und Qualität" durchdrücken zu wollen, ist 
eine unerträglich dreiste Vorgangsweise. Das kann man der beauftragten Anwaltskanzlei 
noch als Geschäftemacherei durchgehen lassen, aber aus Sicht der öffentlichen  Eigentümer 
(Stadt und Land Salzburg) und Manager ist es schlichtweg verantwortungslos. 
 
Dass ausgerechnet der ehemalige Umweltlandesrat Dr. Raus in seiner Eigenschaft als 
Aufsichtsratsvorsitzender solche Schritte zulässt, ist niederschmetternd für jeden 
Normalbürger mit natürlichem Rechtsempfinden. Anstatt Vorbildwirkung für die Einhaltung 
von Umweltgesetzen zu zeigen, werden vom Flughafen ständig Schritte der Umgehung 
gesetzt. 
 
Der vollständige Beschlusstext des VwGH ist nachzulesen unter 
http://www.lua-sbg.at/Publikationen..LUA-Stellungnahmen_7_45_73_2135304617.html 
(am Ende der Seite, die Dokumentnummer 38. VwGH Flughafen AW) 
 
Der ASA wird sich weiter dafür einsetzen, dass am Flughafen keine Baumaßnahmen ohne 
Umweltprüfung gemacht werden und dass insgesamt die Fluglärmbelastung abnehmen 
muss. 
 
Mit Ihrer Unterstützung und Mitgliedschaft stärken Sie unsere Aktivitäten! 
Danke an alle neuen Mitglieder, die auf unseren Postwurf geantwortet haben! 
 
Mit herzlichen Grüßen 
Astrid Rössler 
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